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RS OGH 2007/5/2 13R60/07g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.05.2007

Norm

EO §75

EO §299

Rechtssatz

Dem betreibenden Gläubiger sind die Kosten für einen weiteren Exekutionsantrag nicht schon dann nach § 75 EO

abzuerkennen, wenn sich dieser im Hinblick auf eine Pfandrechtserstreckung iSd § 299 EO ex-post betrachtet als

überflüssig erwiesen hat.
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